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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
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Stimmen keine Chance. 

In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-
Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 1

Konzernverantwortungsinitiative, Begrenzungsinitiative, Initiative für «eine vernünftige
Hanfpolitik» oder gar Milchkuhinitiative: Titel von Volksbegehren dürfen zwar nicht
irreführend sein – in diesem Fall müsste die Bundeskanzlei vor der Lancierung einer
Initiative eingreifen –, sie seien aber häufig einseitig und «einer sachlichen und
faktenbasierten demokratischen Diskussion nicht förderlich», argumentierte Damien
Cottier (fdp, NE) in der Wintersession 2021, um für seine parlamentarische Initiative zu
werben, mit der er neutrale Titel für Volksinitiativen forderte. Cottier erhielt
Unterstützung von Kurt Fluri (fdp, SO), der sich ebenfalls dagegen aussprach, dass Titel
von Volksinitiativen reine «Marketingelemente» sein dürfen. Sowohl Cottier als auch
Fluri zitierten ein staatsrechtliches Gutachten von Andreas Auer, das eine möglichst
neutrale Titelgebung für Volksinitiativen empfahl und auf das Beispiel von Kalifornien
verwies, wo alle Begehren lediglich mit einer Nummer verzeichnet werden. Die
Ratsdebatte war nötig geworden, weil die SPK-NR dem Vorstoss mit 19 zu 5 Stimmen
keine Folge hatte geben wollen. Für die Kommission ergriff Gerhard Pfister (mitte, ZG)
das Wort: Neutralität sei in der Politik kaum zu erreichen, auch die damit beauftragte
Bundeskanzlei würde sich wohl politisch exponieren, müsste sie einen neutralen Titel
finden. Initiativkomitees müsse es vorbehalten sein, normativ mit der Titelsetzung
bereits Kommunikation zu betreiben. Im Abstimmungskampf würden ja nicht selten
auch die Gegnerinnen und Gegner eines Begehrens dieses dann anders benennen, um
damit auf Schwächen der Initiative hinzuweisen – in der Debatte wurde auf den Begriff
«Kündigungsinitiative» hingewiesen, der für die Begrenzungsinitiative verwendet
wurde. Die Stimmbevölkerung sei genügend kompetent, um zu verstehen, was hinter
dem Namen eines Volksbegehrens stehe. Es sei zudem gar zu befürchten, dass die
Medien reisserische Titel verwenden würden, wenn die Initiativen lediglich mit
Nummern bezeichnet würden. Die Mehrheit des Nationalrats folgte ihrer Kommission
und gab der Initiative mit 157 zu 28 Stimmen keine Folge. Lediglich die geschlossen
stimmende FDP.Liberalen-Fraktion sprach sich für Folgegeben aus. 2
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«Die Ausländerinnen von heute sind die Frauen von damals», zitierte Balthasar Glättli
(gp, ZH) zu Beginn der durch zwei parlamentarische Initiativen zum Stimm- und
Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer angestossenen Debatte einen Vergleich
zwischen den vor 1971 vom politischen Prozess ausgeschlossenen Frauen und den nach
wie vor exkludierten Ausländerinnen und Ausländern aus der NZZ. Zwar sei 1971 ein
«Demokratieproblem» gelöst worden, es bestehe aber noch ein weiteres, das
angegangen werden könne, wenn man der parlamentarischen Initiative der grünen
Fraktion Folge gebe. Auch der zweite Initiant, Mustafa Atici (sp, BS), argumentierte, dass
der Ausschluss rund eines Viertels der Bevölkerung die direkte Demokratie der Schweiz
unvollständig mache. Im Gegensatz zum Vorstoss der grünen Fraktion, die das passive
und aktive Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Bundesebene
einführen wollte, forderte Atici dieses für kommunale Angelegenheiten. Beiden
Anliegen war gemein, dass sie als Bedingung für die Vergabe der politischen Rechte
wenigstens fünf Jahre Wohnsitz in der Schweiz voraussetzten. Die Ratsdebatte war
nötig geworden, weil die SPK-NR mit je 17 zu 8 Stimmen empfohlen hatte, beiden
Anliegen keine Folge zu geben. Die hauptsächlichen Argumente für die abschlägige
Empfehlung wurden von Kommissionssprecherin Marianne Binder-Keller (mitte, AG)
und Kommissionssprecher Damien Cottier (fdp, NE) vorgebracht: Wer politische Rechte
ausüben wolle, müsse sich lediglich einbürgern lassen. Zudem könne die Einführung
eines kommunalen Stimm- und Wahlrechts nicht auf der Bundesebene bestimmt
werden, sondern sei eine kantonale Angelegenheit. Darüber hinaus erachte die
Kommission die Integration von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz gar
«ungeteilt» als «zufriedenstellend»: «Angesichts eines der höchsten Ausländeranteile
in Europa gibt es kaum nennenswerte Schwierigkeiten, und ganz offensichtlich fühlen
sich die Menschen ausländischer Staatsbürgerschaft abgeholt», erklärte die
Kommissionssprecherin. Dies mache den Besitz von Stimm- und Wahlrecht nicht
vordringlich. Binder-Keller liess es sich zudem nicht nehmen, den einleitenden
Vergleich Glättlis vehement zu kritisieren. Es sei eine «schreiende Ungerechtigkeit»
gewesen, «Bürgerinnen und Bürger in einem Land unterschiedlich zu behandeln». Im
Gegensatz zu damals bestehe ja heute die Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen. Eine
links-grüne Kommissionsminderheit stellte bei beiden Vorstössen einen Antrag auf
Folgegeben, dem in beiden Fällen allerdings nur die Fraktionen der SP und der Grünen
folgten. Die 63 Stimmen reichten allerdings gegen die 110 (Pa.Iv. Atici; 4 Enthaltungen)
bzw. 113 (Pa.Iv. GP, 0 Enthaltungen) Gegenstimmen nicht aus. Die Vergabe des Stimm-
und Wahlrechts für Nicht-Schweizerinnen und -Schweizer auf kommunaler Ebene
hängt somit weiterhin vom Wohlwollen der kantonalen Stimmbevölkerungen ab. 3
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